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Entschließungsantrag 

der Abgeordnetem Dr. Reinhold Lopatka, Michel Reimon, MBA, Mag. Jörg Leichtfried, 
MMMag. Dr. Axel Kassegger, Dr. Helmut Brandstätter, Dr. Ewa Ernst-Dziedzic, 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Eintreten gegen die Todesstrafe im Zusammenhang mit den 
Protesten im Iran 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 15/Bericht des Außenpolitischen 
Ausschusses über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2021 der 
Bundesregierung (111-770/1766 d.B.) 

Das Regime im Iran versucht seit Monaten, die anhaltenden Proteste, ausgelöst durch 
den Tod der erst 22-jährigen Masha Amini im September 2022, mit allen Mitteln zu 
unterdrücken. Neben Verhaftungen von zahlreichen Demonstrantinnen und 
Demonstranten wurde am 8. Dezember 2022 auch erstmals ein Todesurteil im 
Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im Iran vollstreckt. Diese Hinrichtung 
wurde in Europa und weltweit scharf kritisiert. Mittlerweile ist es am 12. Dezember 
2022 zu einer weiteren Hinrichtung eines Demonstranten im Zusammenhang mit den 
regierungskritischen Protesten gekommen. Diese Entwicklung und der Umgang der 
iranischen Behörden mit den Protestierenden ist schockierend und inakzeptabel. 
Offensichtlich setzt das iranische Regime darauf, dass Hinrichtungen von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Protesten abschreckende Wirkung haben 
könnten. Angesichts der Festnahme und Anklage Tausender Menschen im Iran ist zu 
befürchten, dass künftig weitere Menschen in Verbindung mit den Massenprotesten 
von der Todesstrafe betroffen sein könnten. 

Obwohl der Iran als VN-Mitglied die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte formell 
anerkannt und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
ratifiziert hat, befindet sich der Iran bedauerlicherweise unter jenen fünf Staaten 
weltweit, welche die Todesstrafe am häufigsten anwenden. Die Todesstrafe als 
unmenschliche und nicht rechtfertigbare Form der Strafvollstreckung stellt eine 
massive Verletzung der Menschenwürde dar, verstößt gegen das Recht auf Leben und 
ist mit den grundlegenden Menschenrechten unvereinbar. Die unterfertigten 
Abgeordneten lehnen die Todesstrafe unter allen Umständen ab und werden sich 
weiterhin intensiv für eine universelle Abschaffung der Todesstrafe einsetzen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und 
internationale Angelegenheiten wird ersucht, bilateral und gemeinsam im Verbund mit 
den EU Partnern gegenüber dem Iran weiterhin für einen gewaltfreien Umgang mit den 
Demonstrantinnen und Demonstranten einzutreten, sowie sich dafür einzusetzen, 
dass Hinrichtungen im Zusammenhang mit den Protesten im Iran gestoppt und 
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bestehende Todesurteile für nichtig erklärt werden. Des Weiteren wird der 
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten ersucht, sich 
weiterhin für die Abschaffung der Todesstrafe im Iran und weltweit einzusetzen." 
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